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Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung 

von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen und zum Umgang 
mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten und besonders von der Aus

breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Ge
bieten einschließlich Personen, die einen persönlichen Kontakt zu ei
ner Person hatten, bei der das neuartige SARS-CoV- 2 im Labor nach
gewiesen wurde 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

aufgrund der §§ 2 Abs. 2, 10 der Verordnung über den öffentlichen Gesund
heitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten, § 2 Nr. 5 und § 5 Thüringer Verordnung von Zuständig
keiten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Infektions
schutzgesetz, §§ 88 Abs.1 Satz 2, 118 Abs.5 Satz 1 Thüringer Kommunal
ordnung, weise ich Sie wie folgt an: 

Durch Allgemeinverfügung auf der Grundlage von § 28 Abs.1 Satz 1 und 2 
Infektionsschutzgesetz (lfSG) nach dem in Anlage bereitgestellten Muster 
sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

1. Schließung von Einrichtungen und Angeboten 

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind die folgenden Einrichtungen 
und Angebote unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder Eigentums
verhältnissen: 

Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Konzerthäuser, und Muse
en; 
Fitness-Studios, Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Saunen und 
Solarien; 

- Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen Bil
dungseinrichtungen; 

- Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrich
tungen und -angeboten bzw. Sportanlagen; 
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